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1100-1-1, 111-1-1 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Abgeordnetengesetzes 

Vom 26. Juli 1999 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen
de Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des Senats 
hiermit bekannt gemacht wird: 

§ 1 

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglie
der des Bayerischen Landtags (Bayerisches Abgeord
netengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. März 1996 (GVBI S . 82 , BayRS 1100-1-1), geändert 
durch § 10 des Gesetzes vom 10. Juli 1998 (GVBlS. 385), 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Sie beträgt ab 1. Juli 1998 je Monat 
10247 Deutsche Mark." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte ,,1. Juli 1996, 
1. Juli 1997 und zum 1. Juli 1998 " durch die 
Worte ,, 1. Juli 1999, 1. Juli 2000,1. Juli 2001 , 
1. Juli 2002 und zum 1. Juli 2003" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Maßstab für die Anpassung ist die Verän
derung einer gewogenen Maßzahl der Ein
kommensentwicklung in Bayern, die sich 
zusammensetzt aus 

1. dem Index des durchschnittlichen Brut
towochenverdienstes der Arbeiter im 
produzierenden Gewerbe mit einem An
teil von 39,3 v.H., 

2. dem Monatslohn eines Arbeiters der End
stufe der Lohngruppe 5 (ohne Kinder) 
nach d em Manteltarifvertrag für Arbei
terinnen und Arbeiter des Bundes und 
der Länder mit einem Anteil von 3,0 v.H., 

3. dem Index des durchschnittlichen Brut
tomonatsverdienstes der Angestellten im 
produzierenden Gewerbe, Handel, Kre
dit- und Versicherungsgewerbe mit ei
nem Anteil von 42 ,8 v.H. , 

4 . der Bruttomonatsvergütung eines ver
heirateten Angestellten (ohne Kinder) 
der Vergütungsgruppe IU des Bundes
Angestelltentarifvertrags (Vergütung der 
Länder) in der höchsten Lebensalters
stufe mit einem Anteil von 6,6 v.H., 

5 . den Bruttomonatsbezügen eines verhei
rateten Beamten (ohne Kinder) der Be
soldungsgruppe A 12 in der höchsten 
Stufe mit einem Anteil von 8,3 v.H." 

cc) In Satz 3 werden die Worte ,,1. März 1996, 
1. März 1997 und 1. März 1998" durch die 
Worte ,, 1. März 1999, 1. März 2000,1. März 
2001, 1. März 2002 und 1. März 2003" er
setzt. 

2. Art. 8 wird aufgehoben. 

3. Art. 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lAb dem zweiten Monat nach dem Ausschei
den aus dem Bayerischen Landtag werden alle 
Erwerbseinkommen und Versorgungsbezüge ange
rechnet. 2Erwerbseinkommen sind Einkommen aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich Abfindun
gen sowie Einkünfte aus selbständiger Arbeit, aus 
Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirt
schaft. 3Nicht als Erwerbseinkommen gelten Auf
wandsentschädigungen, soweit diese einkommen
steuerfreie Einnahmen sind. 4Wird Erwerbsein
kommen nicht in Monatsbeträgen erzielt, ist das 
Erwerbseinkommen des Kalenderjahres, geteilt 
durch zwölf Kalendermonate , anzusetzen. 5Soweit 
die Einkünfte nur durch einen Steuerbescheid 
nachgewiesen werden können, sind bis dahin ange
messene monatliche Abschla~szahlungen auf das 
Ubergangsgeld zu gewähren. Eine auf Grund des 
Versorgungsausgleichs vorgenommene Kürzung 
der Versorgungsbezüge bleibt unberücksichtigt." 

4. In Art. 20 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort "München" 
durch das Wort "Bayern" ersetzt. 

5. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Dasselbe gilt für Einkommen aus einer Be
schäftigung bei Vereinigungen, Einrichtungen 
oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapi
tal, Stammkapital) sich zu mehr als 50 v.H. in 
öffentlicher Hand befindet oder die zu mehr als 
der Hälfte aus öffentlichen Mitteln unterhalten 
werden." 

b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Bei der Anrechnung von Versorgungsbezügen 
nach den Absätzen 2 und 4 bleibt eine auf Grund 
des Versorgungsausgleichs vorgenommene Kür
zung der Versorgungsbezüge unberücksichtigt." 

6. Art. 24 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben; der bisherige 
Satz 4 wird Satz 3. 

7. In Art. 27 wird "Abs. 5" durch "Abs. 8" ersetzt. 

8. Art. 30 Abs . 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
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,,3Das gleiche gilt, wenn ein Mi tglied des Bayeri
schen Landtags in ein solches Dienstverhältnis 
berufen wird, von dem Tag an, mit dem seine 
Ernennung wirksam wird." 

b) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 4 bis 6. 

9. In Art. 44 Abs. 4 Nr. 1 wird der zweite Halbsatz ge
strichen. 

§2 

Art. 55 des Gesetzes über Landtagswahl, Volksbe
gehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz - LWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 1994 
(GVBI S . 135 , BayRS 111-1-1) , geändert durch § 3 des 
Gesetzes vom 10. Juli 1998 (GVBI S. 385), wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,, 3Der Abgeordnete verliert seinen Sitz in dem Zeit
punkt, in dem der Landtagspräsident die Wirksam
keit der Verzichtserklärung feststellt ." 

2 . Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,, (3) Über den Verlust der Mitgliedschaft in den 
Fällen des Absa tzes 1 Nm. 1 bis 3 und 5 beschließt 
der Landtag. " 

§3 

l§ 1 Nr. 1 des Gesetzes tritt mit Wirkung vom 1. März 
1999 in Kraft. 21m übrigen tritt das Gesetz mit Wirkung 
vom 1. Juli 1999 in Kraft. 

München, den 26 . Juli 1999 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund S t 0 i b e r 
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